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Rundschreiben Nr. 117/2020

Regionalisierte Ergebnisse der 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“

Vom 10. bis 12. Mai 2022 hat die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt-

gefunden. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026. Heute hat die 
Landesregierung das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung bekanntgegeben. Wegen 
des Gesamtergebnisses wird auf das Rundschreiben 107/2022 verwiesen.

I. Landeshaushalt

Nach der Regionalisierung der Schätzergebnisse werden sich die Einnahmen aus dem Steu-
eraufkommen und den Bundesergänzungszuweisungen sowie den Kfz-Steuer-Ersatzleistun-
gen des Bundes in Schleswig-Holstein bis 2026 voraussichtlich wie folgt entwickeln:
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Für das Jahr 2022 wird ein Aufkommen von rd. 12,2 Mrd. Euro erwartet. Es steigt damit ge-
genüber dem Ist 2021 um rd. 764 Mio. Euro. 
 
Gegenüber dem Haushalt 2022 (Basis November-Schätzung) ist dies ein Zuwachs der Ein-
nahmen um rd. 631 Mio. Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für das Jahr 2022 rd. 503 
Mio. Euro aus Notkrediten, rd. 128 Mio. Euro für den kommunalen Finanzausgleich (KFA) so-
wie nach heutigem Stand rd. 190 Mio. Euro für die vom Bundeskabinett beschlossenen steu-
erlichen Entlastungsmaßnahmeneinzubeziehen sind. 
 
Im Jahr 2023 werden Einnahmen in Höhe von rd. 12,7 Mrd. Euro erwartet. Gegenüber den 
Eckwerten für den Haushalt 2023 (Basis November-Schätzung) bedeutet dies eine Zunahme 
um rd. 700 Mio. Euro. 
 
Im Vergleich zu den Eckwerten für die Finanzplanung (Basis November-Schätzung) soll das 
Aufkommen dann in den Jahren 2024 um rd. 681 Mio. Euro, 2025 um rd. 656 Mio. Euro und 
2026 um rd. 659 Mio. Euro höher liegen. 
 
Das Einnahmeniveau wird dann im Jahr 2026 bei rd. 14,0 Mrd. Euro liegen. 
 
 

II. Entwicklung der Kommunalfinanzen 

 
Die Einnahmen der Kommunen werden sich für den Zeitraum bis zum Jahr 2026 voraussicht-
lich wie folgt entwickeln. 
 

 
 
 
Für das Jahr 2022 wird ein Gesamtaufkommen von rd. 6,1 Mrd. Euro erwartet. 
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Es steigt damit gegenüber dem Ist 2021 um rd. 334 Mio. Euro. Gegenüber den Ergebnissen 
der November-Schätzung ist dies ein leichter Rückgang um rd. 5 Mio. Euro. 
 
Im weiteren Verlauf sollen sich die erwarteten Einnahmen gegenüber der November-Schät-
zung um rd. 57 Mio. Euro in 2023, rd. 44 Mio. Euro in 2024, rd. 12 Mio. Euro in 2025 und rd. 5 
Mio. Euro in 2026 erhöhen. 
 
Das Einnahmeniveau wird dann im Jahr 2026 bei rd. 7,2 Mrd. Euro liegen. 
 
Für die originären Steuereinnahmen der Kommunen wird im Jahr 2022 ein Aufkommen von 
rd. 3,9 Mrd. Euro geschätzt. Gegenüber dem Ist 2021 soll es damit um rd. 68 Mio. Euro steigen. 
Im Vergleich zur November-Schätzung ist dies ein Rückgang um rd. 133 Mio. Euro. 
 
Jeweils gegenüber der November-Schätzung wird dann ein Rückgang in 2023 von rd. 79 Mio. 
Euro, in 2024 rd. 88 Mio. Euro, in 2025 rd. 116 Mio. Euro und in 2026 rd. 123 Mio. Euro erwartet 
 
Hintergrund für den prognostizierten Rückgang bei den originären Steuereinnahmen im Ver-
gleich zu letzten Schätzung sind die bisherigen Einnahmeeffekte bei der Gewerbesteuer. In 
der für die Regionalisierung verwendeten Referenzperiode 1. bis 4. Quartal 2021 haben sich 
die Gewerbesteuereinnahmen der schleswig-holsteinischen Kommunen im Verhältnis zu den 
Gewerbesteuereinnahmen der Gesamtheit der Kommunen in Deutschland niedriger entwi-
ckelt. 
 
Daraus resultiert rechnerisch für den Schätzzeitraum ein zurückgehendes Volumen an Gewer-
besteuereinnahmen für die schleswig-holsteinischen Kommunen. 
 
Insgesamt positiv wirkt der KFA auf die Einnahmen der Kommunen. 
 
Ein Gesamtüberblick der Ergebnisse ist in ANLAGE 1 enthalten. 
 
 

III. Auswirkung auf den Stabilitätspakt 

 
. Der Stabilitätspakt zwischen Land und Kommunen hat u.a. folgende Elemente: 

➢ 25 % Einkommenssteuerausgleich im Jahr 2022 

 
Im Überblick ergibt sich für das Jahr 2022 auf Basis der vorliegenden Schätzung voraussicht-
lich folgende Ausgleichswirkung bei dem Einkommenssteueranteil: 
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IV. Fazit 

 
Das kommunale Ergebnis ist durch die hohe Schätzabweichung bei der Gewerbesteuer ge-
prägt. Hierzu hatten wir schon bei der Kommentierung des letztjährigen Mai-Steuerschätzer-
gebnisses folgende Hinweise gegeben (vgl. BGM-Brief vom 18.05.2021): 
 

„Während bei der Einkommensteuer (- 162 Mio. €) und beim Finanzausgleich (KFA - 

94 Mio. €) deutliche Einnahmerückgänge zur Schätzung der Entwicklung vor Corona 

zu verzeichnen sind, weist die Schätzung bei der Gewerbesteuer einen enormen Zu-

wachs gegenüber der Schätzung von Oktober 2019 aus (+ 197 Mio. €). Bei der Ge-

werbesteuer ist zu berücksichtigen, dass die vorwiegend klein- und mittelständisch ge-

prägte Wirtschaftsstruktur in Schleswig-Holstein sich auch in vorangegangenen Kon-

junkturkrisen als robust erwiesen hat. Hinzu tritt bei der Beurteilung der Kassenent-

wicklung des I. Quartals für die Gewerbesteuer, dass insbesondere Nachzahlungen für 

das direkte Vorjahr 2020 geleistet worden sind. Im Jahr 2020 sind – durchaus unter-

stützt von Politik und Verwaltung – den Unternehmen viele Möglichkeiten eröffnet wor-

den, Steuerzahlungen zeitlich zu schieben. Diese indirekten Kredite des Fiskus an die 

Unternehmen können sich jetzt auswirken, ohne dass insoweit ein struktureller Auf-

schwung zu verzeichnen ist. Das Finanzministerium hat uns darüber hinaus erläutert, 

dass sich der Unterschied zu den bisherigen Erwartungen der Gewerbesteuereinnah-

men aus der November-Schätzung aus einem deutlich besseren kassenmäßigen Ist 

2020 von bundesweit 45,3 Mrd. Euro ggü. den noch im November geschätzten 42,3 

Mrd. Euro (=Basiseffekt) erklärt. Der überobligatorische Anstieg kann auch dadurch 

erklärt werden, dass SH gegenüber dem Bundesländervergleich (-18,3 %) deutlich un-

terdurchschnittlich Rückgängen in 2020 betroffen war, gleichwohl aber das Anspringen 

der Konjunktur in vollem Umfang für SH berücksichtigt worden ist. Insoweit wird bun-

desweit mit einem Anstieg von 11,5 % gerechnet. Rechnet man diesen „Rebound-Ef-

fekt“ auf eine Basis, die gar nicht so stark vom Eindruck betroffen war, kommt man in 

der Regionalisierung zu erhöhten Werten. 

Insoweit besteht, dass Risiko einer Fehlwahrnehmung in der öffentlichen Diskussion, 

wenn aus den Schätzungen direkte Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Entwicklung 

gezogen werden. Hier sollte die Entwicklung der künftigen Quartale berücksichtigt und 

abgewartet werden.“ 

 
Es hat sich jetzt gezeigt, dass die in den Steuerschätzungen des letzten Jahres eingepreiste 
Fehlwahrnehmung sich bestätigt hat und das Ergebnis für Schleswig-Holstein bei der Gewer-
besteuer sich in dem Maße reduziert hat, wie es im letzten Jahr überschätzt wurde.  
 
Nur aufgrund des starken Anstiegs der Landeseinnahmen bewegt sich das Gesamteinnahme-
volumen auf Höhe der Novembersteuerschätzung, wenn auch mit horizontalen Veränderun-
gen, weil Gewerbesteuern nicht mit Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 
gleichgesetzt werden können.  
 
Dennoch bliebt festzuhalten, dass die Einnahmesituation sich als stabil erweist. Mit Blick auf 
die Mehrausgaben der Kommunen erweist es sich aber weiter als dringend notwendig, die 
Kommunen bei den Herausforderungen durch Bund und Länder zu entlasten. 
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Anlage 1 

 

 
 
 
 


